
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktuelle Informationen für das Personalbüro 

 
 
 

 
Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

während der Corona-Krise werden Sonderzah-
lungen für Beschäftigte bis zu einem Betrag von 
1.500 € im Jahr 2020 steuer- und sozialversiche-
rungsfrei gestellt. Wir beantworten Zweifelsfra-
gen zu dieser sogenannten Corona-Prämie.  

 
 
SONDERZAHLUNGEN  
Zweifelsfragen zur „Corona-Prämie“ 
 
Aufgrund der Corona-Krise können Arbeitgeber 
an ihre Arbeitnehmer in der Zeit vom 01.03. bis 
zum 31.12.2020 bis zu 1.500 € steuerfrei aus-
zahlen (vgl. Ausgabe 05/20). Voraussetzung ist, 
dass die oftmals als Corona-Prämie bezeichnete 
Leistung zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht wird. Darüber hinaus 
hat die Finanzverwaltung Folgendes klargestellt: 

 

Keine Umwandlung bisher üblicher Sonder-
zahlungen: Eine Vereinbarung über Sonder-
zahlungen, die vor dem 01.03.2020 ohne Bezug 
zur Corona-Krise getroffen wurde, kann nicht 
nachträglich in eine steuerfreie Beihilfe oder Un-
terstützung zur Abmilderung der zusätzlichen 
Belastung durch die Corona-Krise umgewandelt 
werden (z.B. wenn für die Sonderzahlung in der 
Bilanz zum 31.12.2019 eine Rückstellung gebil-
det wurde oder die Arbeitnehmer bereits im Feb-
ruar 2020 über die Gewährung einer Sonderzah-
lung im März 2020 informiert wurden). 

 

Keine steuerfreie Prämie anstelle von steuer-
pflichtigen Zuschüssen zum Kurzarbeiter-
geld: Ein vor dem 01.03.2020 vereinbarter An-
spruch auf einen Zuschuss zum Kurzarbeiter-
geld kann nicht in eine steuerfreie Corona-Prä-
mie umgewandelt werden. Arbeitgeber können 
aber statt eines freiwilligen Zuschusses zum 

Kurzarbeitergeld steuerfreie Beihilfen und Unter-
stützungen zur Abmilderung der zusätzlichen 
Belastung durch die Corona-Krise leisten. 

 

Leistungsprämien für 2019 erbrachte Ar-
beitsleistungen: Leistungsprämien beruhen in 
der Regel auf bestehenden arbeitsvertraglichen 
oder dienstrechtlichen Vereinbarungen. Eine 
Umwandlung oder Umqualifizierung in eine steu-
erfreie Beihilfe oder Unterstützung zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastung durch die Coro-
na-Krise ist grundsätzlich nicht möglich. 

 

Corona-Prämie auch für geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte (Minijobber): Eine steuer-
freie Zahlung bis zu 1.500 € ist auch an gering-
fügig entlohnte Beschäftigte möglich. Eine Ange-
messenheitsprüfung ist nicht vorzunehmen. Bei 
Arbeitsverhältnissen unter nahen Angehörigen 
muss die Gewährung einer solchen Beihilfe oder 
Unterstützung jedoch auch unter Fremden üb-
lich sein („Fremdvergleichsgrundsatz“). 

 

Freibetrag und keine Freigrenze: Bei der 
1.500-€-Grenze handelt es sich um einen steu-
erlichen Freibetrag. Arbeitgebern steht es frei, 
höhere Sonderzahlungen zu leisten. Darüber-
hinausgehende Zahlungen sind jedoch grund-
sätzlich steuer- und beitragspflichtig.  

 

Steuerfreiheit für jedes Dienstverhältnis ge-
sondert ausschöpfbar: Der Betrag von insge-
samt bis zu 1.500 € kann pro Dienstverhältnis 
steuerfrei gezahlt werden. Daher ist nicht zu prü-
fen, ob aus anderen Dienstverhältnissen bereits 
eine steuerfreie Zahlung geleistet wurde.  
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Abfindungsvereinbarung über Corona-Bei-
hilfe: Arbeitgebern steht es frei, statt einer übli-
chen (steuerpflichtigen) Abfindung wegen des 
Verlusts des Arbeitsplatzes eine steuerfreie 
Corona-Prämie zu leisten. Aus den vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer muss erkennbar sein, dass es sich 
um steuerfreie Beihilfen und Unterstützungen 
zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung 
durch die Corona-Krise handelt. Die coronabe-
dingte Betroffenheit des Arbeitnehmers muss 
zudem in der Zeit begründet sein, in der das Be-
schäftigungsverhältnis bestand. Somit können 
Abfindungen, die sich auf Beschäftigungsver-
hältnisse beziehen, die vor dem 01.03. beendet 
wurden, nicht in steuerfreie Beihilfen  
oder Unterstützungen umqualifiziert oder umge-
wandelt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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